
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 49a SeilbG 2003 Generalrevision
von Seilbahnen

 SeilbG 2003 - Seilbahngesetz 2003

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.12.2020

1. (1)Das Seilbahnunternehmen hat seine Seilbahnen mit Ausnahme von Schleppliften auf eigene Kosten in den

Zeitabständen gemäß Abs. 2 einer Generalrevision unterziehen zu lassen. Bei dieser sind jene Maßnahmen

festzustellen, die für das Heranführen an das zeitgemäße Sicherheitsniveau gegenüber bekannten

Gefährdungsbildern für die weitere Verwendbarkeit der Bau- und Anlageteile und für den weiteren Betrieb

notwendig sind.

2. (2)Die Generalrevision hat spätestens 40 Jahre nach Erteilung der erstmaligen Betriebsbewilligung für die

Seilbahn, sodann wiederkehrend alle 30 Jahre zu erfolgen.

3. (3)Eine Änderung des Zeitpunktes, von dem die Fristen für die nächsten Generalrevisionen an zu rechnen sind, ist

nach einer grundlegenden Erneuerung der Seilbahn zulässig. Die Änderung dieses Zeitpunktes ist bei der

Behörde zu beantragen. In dem Antrag ist darzulegen, dass

1. 1.zumindest die spezifisch seilbahn- und elektrotechnischen Anlageteile der Seilbahn erneuert wor-den sind

und

2. 2.die gesamte Seilbahn entsprechend aktueller Beurteilungen aus den betroffenen Fachbereichen

weiterverwendbar ist.

4. (4)Die Generalrevision hat für die Bereiche Seilbahntechnik, Elektro- und Sicherungstechnik, Brandschutz,

Arbeitnehmerschutz, Hochbau, Geologie und Geotechnik und Lawinensicherheit sowie für sonstige den örtlichen

Gegebenheiten entsprechende Gefährdungsbilder zu erfolgen.

5. (5)Für die Generalrevision sind ausschließlich die im Verzeichnis gemäß § 14 Abs. 3 Z 11 eingetragenen

qualifizierten Personen oder Stellen heranzuziehen.

6. (6)Die Betriebsbewilligung für die Seilbahn ist zu entziehen, wenn das Seilbahnunternehmen seinen

Verpflichtungen gemäß Abs. 1 bis 3 nicht fristgerecht nachkommt oder die bei einer Generalrevision

festgestellten Mängel nicht innerhalb der dafür festgelegten Fristen beseitigt.

7. (7)Die Bestimmungen der Betriebsvorschrift über die Vornahme von Hauptuntersuchungen und die

Bestimmungen über die Überprüfungen gemäß § 49 bleiben davon unberührt.

8. (8)Nähere Bestimmungen über die Fälligkeit, den Umfang und die Durchführung der Generalrevision sowie über

die Anforderungen an die qualifizierten Prüfer oder Stellen für diese Überprüfung werden durch den

Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie mit Verordnung festgelegt. In dieser Verordnung können

für Seilbahnen, die vor dem 3. Mai 2004 in Betrieb genommen wurden, abweichende Bestimmungen über den

Zeitpunkt der erstmaligen Generalrevision gemäß Abs. 2 festgelegt werden.

In Kraft seit 01.11.2024 bis 31.12.9999
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